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§ 85 BHG 2013 Verstöße gegen
Haushaltsvorschriften von

Vertragsbediensteten
 BHG 2013 - Bundeshaushaltsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Macht sich eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter, die oder der in einem privatrechtlichen

Dienstverhältnis zum Bund steht, eines Verstoßes gegen die Vorschriften dieses Gesetzes schuldig, hat das

zuständige haushaltsleitende Organ die Bundesministerin für Finanzen oder den Bundesminister für Finanzen

davon in Kenntnis zu setzen, ob von der nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 bestehenden Möglichkeit

einer Auflösung des Dienstverhältnisses Gebrauch gemacht wurde.

2. (2)Wurde von einer Vertragsbediensteten oder einem Vertragsbediensteten durch einen im § 84 Abs. 1 genannten

Verstoß dem Bund ein Schaden zugefügt, hat das zuständige haushaltsleitende Organ die Bundesministerin für

Finanzen oder den Bundesminister für Finanzen und den Rechnungshof von der nach den Rechtsvorschriften

über die Organ- oder Dienstnehmerhaftung erfolgten Geltendmachung des diesbezüglichen Ersatzanspruches

und dem Erfolg dieser Geltendmachung oder von den für eine allfällige Abstandnahme von der Geltendmachung

maßgeblichen Gründen in Kenntnis zu setzen.
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